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MA 35 –  
Einwanderung, 
Staatsbürgerschaft, 
Standesamt 
 
Allgemeine Anfragen, 
individuelle Beratung,  
Beschwerde- und 
Anliegenmanagement, 
Lob und Tadel: 
 
E-Mail: 
service@ma35.wien.gv.at 
 
LobundTadel@ma35.wien.gv.at 
 
 
zentrales 
KundInnenservice: 
1200 Wien, 
Dresdner Straße 93, EG 
Mo,Di,Do,Fr.  
08:00-12:00 Uhr 
Do 15:30-17:30 Uhr 
 
 
Internet: 
www.einwanderung.wien.at 
www.standesamt.wien.at 
www.staatsbuergerschaft.wien.at 
 
http://www.wien.gv.at/amtshelfer/ 

 
 

(Dauer)-Aufenthaltskarte  
für Angehörige*) von EWR**)-BürgerInnen und 

Schweizer BürgerInnen 
 

Sind Sie nach dem 1.1.2006 gemeinsam mit Ihrem EWR/Schweizer 
Familienangehörigen nach Österreich gezogen und haben sich gerade an Ihrer 
Adresse angemeldet und haben vor, sich länger als drei Monate in Österreich 

niederzulassen? 
 

Dann müssen Sie innerhalb von vier Monaten ab Ihrer Einreise zusätzlich 
bei der Magistratsabteilung 35 eine Aufenthaltskarte, ausgestellt auf fünf Jahre, 

persönlich beantragen: 
 

Magistratsabteilung 35 
Referat „Grunderwerb & EWR“ 

1200 Wien, Dresdner Straße 93 
Tel.: 01/4000 DW 35246 
FAX: 01/4000 99 35240 

E-Mail: 50-ref@ma35.wien.gv.at 
 

Öffnungszeiten: 
 

Mo, Di, Do, Fr 8:00-12:00 Uhr 
       zusätzlich: Do 15:30-17:30 Uhr 

 
Verkehrsverbindungen: 

 
Schnellbahn; Straßenbahnlinie 2; Buslinie 5A oder 37 A – Station Traisengasse 

U 6 – Station Dresdner Straße 
 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/personenwesen/einwanderung/daueraufenthaltskarte.html  
 

Kosten: 
bis zu 100,-- Euro 

Durch die Vergebührung ausländischer Personenstandurkunden können weitere Kosten entstehen. 
 

Achtung: 
Wer die Aufenthaltskarte nicht rechtzeitig beantragt, begeht eine Verwaltungsübertretung und muss 

mit einer Geldstrafe rechnen. 
 

Nach fünf Jahren rechtmäßigem und ununterbrochenem Aufenthalt im Bundesgebiet kann die 
Ausstellung einer Daueraufenthaltskarte, gültig für zehn Jahre, beantragt werden. 

 
*) Angehörige: begleitende oder nachziehende EhepartnerInnen, eingetragene PartnerInnen, Verwandte des/der EWR/Schweizer Bürgers/in oder seiner/ihrer 
EhepartnerInnen, eingetragenen PartnerInnen,  in gerader absteigender/aufsteigender Linie 
 

**) EWR Staaten: alle 27 EU Staaten, plus Island, Liechtenstein, Norwegen 
EU Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien,  Lettland, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern 
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Erforderliche Unterlagen. 

 

BITTE IN ORIGINAL +  IN KOPIE  MITNEHMEN: 
 
 

� 1 aktuelles biometrisches Passfoto  

� Gültiger Reisepass 

� Alter Aufenthaltstitel (falls vorhanden) 

� Heiratsurkunde, Urkunde über die Eintragung der Partnerschaft 

� Bei Antrag von Kindern: Geburtsurkunde 

� Bestätigung der Meldung über den Wohnsitz 

� Einkommensnachweise  

� Bestätigung der Versicherung über Ihre Mitversicherung 

 (keine E-Card) 

� Reisepass oder Personalausweis des/der EWR/Schweizer Bürgers/in  

� Bestätigung der Meldung des/der EWR/Schweizer Bürgers/in 

� Nachweis über die Freizügigkeit des/der EWR/Schweizer Bürgers/in  

(Einkommensnachweise, Arbeitsbestätigung, Pensionsbescheid, 

Sparguthaben, Kontoauszüge...) 

� Versicherungsdatenauszug des/der EWR/Schweizer Bürgers/in 

� Bei Verwandten in aufsteigender Linie (Eltern/Schwiegereltern) und 

bei Kindern über 21. Jahre: Nachweis über die tatsächliche 

Unterhaltsgewährung und urkundlicher Nachweis über das 

Verwandtschaftsverhältnis zum/zur EWR/Schweizer Bürger/in 

 
 

http://www.wien.gv.at/amtshelfer/dokumente/personenwesen/einwanderung/daueraufenthaltskarte.html 
 
HINWEIS:  
INFORMATIONEN ZUR „ANMELDEBESCHEINIGUNG“ FINDEN SIE AUF DEM 
ENTSPRECHENDEN FACTSHEET ODER IM INTERNET! 


